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 Veröffentlicht am 29.01.2019

Norm

UWG §10

1. UWG § 10 heute

2. UWG § 10 gültig ab 23.11.1984

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen § 10 UWG hängt auch bei einer nicht geringfügigen Zuwendung davon ab, dass der Begünstigte eine

unlautere Bevorzugung anstrebt.Ein Verstoß gegen Paragraph 10, UWG hängt auch bei einer nicht geringfügigen

Zuwendung davon ab, dass der Begünstigte eine unlautere Bevorzugung anstrebt.
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